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Dauerbrenner Kosten-
Überschreitungen

Zusammenfassung der
aktuellen bundesgericht-
liehen Rechtsprechung

Mehrkosten, die zu einer Überschrei-

tung des Kostenvoranschlags (KV)
führen, sind ein ständig wiederkeh-
rendes Thema in der anwaltlichen
Beratung von Architekten. Grund

genug, sich die bundesgerichtliche
Rechtsprechung anhand eines aktu-
eilen Entscheids zu vergegenwärtigen
(4A 210/2015; Urteil vom 2. Oktober
2015). Die Ausgangslage ist konflikt-
trächtig: Mit dem KV gibt der Archi-
tekt u.a. Auskunft über die voraus-
sichtlichen Kosten der Bauarbeiten,
die von Dritten ausgeführt werden.
Der KV stellt eine Schätzung dar, der

vonNatur aus eine gewisse Ungenauig-
keit anhaftet. Die Bauherrschaft er-

wartet demgegenüber eine möglichst
präzise Grundlage, damit sie den

Umfang des Projektes bestimmen
und die Finanzierung des Vorhabens

optimal festlegen kann.

Haftung des Architekten
Wird der KV überschritten und

sieht sich die Bauherrschaft dadurch
in ihren Erwartungen enttäuscht,
stellt sich rasch die Frage nach der

Haftung der Architekten. Diese be-

urteilt sich nach den Regeln des Auf-
tragsrechts. Danach haftet ein Ar-
chitekt für eine Kostenüberschrei-

tung grundsätzlich dann, wenn eine

Sorgfaltspflicht- und damit Ver-
tragsverletzung, ein Fehler im Kos-

tenvoranschlag, ein Schaden und ein

adäquater Kausalzusammenhang
zwischen Sorgfaltspflichtverletzung
und Schaden vorliegen. Zu den

Sorgfaltspflichten des Architekten
gehört es, dass er den KV mit der

gebotenen Sorgfalt erstellt, die Bau-
herrschaft mit allen notwendigen
Kosteninformationen versorgt und
die Kostenentwicklung laufend
überwacht, um jene rasch über sich
abzeichnende Kostenüberschreitun-

gen orientieren zu können.
Bei einer Kostenüberschreitung

unterscheidet das Bundesgericht
zwischen Mehrkosten für Vertrags-
widrige Zusatzaufwendungen und

solchen, die auf eine Ungenauigkeit
des KV oder auf mangelnde Kosten-

Überwachung zurückzuführen sind.
Als vertragswidrig verursachte Zu-
Satzaufwendungen gelten jene Mehr-
kosten — etwa durch nachträgliche
Korrekturen am Bau -, die hätten
vermieden werden können, wenn
der Architekt seinen Auftrag korrekt
erfüllt hätte. Sie können etwa die
Folge fehlerhafter Planung, falscher

Weisungen u.a. sein. Soweit der Ar-
chitekt dafür verantwortlich ist, hat

er für den dadurch entstandenen
Schaden einzustehen.

Fehlinformationen
Etwas anders stellt sich die

Rechtslage dar, wenn der erstellte

Voranschlag selbst fehlerhaft war, die
Bauherrschaft also über die zu erwar-
tenden Baukosten falsch informiert
wurde. Ursachen hierfür können
Rechnungsfehler sein, eine falsche
Annahme des Umfangs der benötig-
ten Leistungen und Regiearbeiten
oder der Umstand, dass gewisse Po-

sitionen vergessen gingen. Als Fehl-
information gilt auch eine ungenü-
gende oder mangelnde Kostenkon-
trolle. All diese Sachverhalte stellen

grundsätzlich Sorgfaltspflichtsverlet-

zungen dar, für die der Architekt, der

mit der Ausarbeitung des KV man-
datiert wurde, grundsätzlich haftet,
es sei denn, er hätte die Bauherr-
Schaft bei der Ausarbeitung des Vor-
anschlages über die Ungenauigkeit
seiner Angaben informiert. Ist dies

der Fall, prüft das Bundesgericht ge-
stützt auf das Vertrauensprinzip, mit
welcher Ungenauigkeit die Bauherr-
Schaft rechnen durfte und musste.

Fehlt es an einer entsprechen-
den Vereinbarung, nimmt das Bun-
desgericht für einen Neubau einen
Genauigkeitsgrad von 10 Prozent an.
Es trägt damit den Unsicherheiten
Rechnung, die mit einer Prognose
im Rahmen eines KV und der Ver-

wirklichung eines Bauvorhabens ver-
bunden sein können, wie auch dem

Umstand, dass sich im Verlauf der
Zeit die Verhältnisse ändern. Wird
der Genauigkeitsgrad nicht über-
schritten, wird angenommen, dass

keine Sorgfaltspflichtverletzung vor-
liegt, wenn doch, haftet der Archi-
tekt grundsätzlich für den entstan-
denen Schaden.

Bei der Festsetzung des Scha-
dens ist zu beachten, dass das Bun-
desgericht nicht von einem objekti-
ven Mehrwert der Baute für die
Bauherrschaft ausgeht, weil ihr die-

ser aufgedrängt wurde. Massgebend
ist für das Gericht vielmehr der sub-

jektive Wert der Baute für die Bau-
herrschaft, d.h. der Wert, den diese

voraussichtlich akzeptiert hätte,
wären ihr die korrekten Informatio-
nen vorgelegen.

Der Schaden besteht somit aus
der Differenz zwischen dem objekti-
ven Mehrwert des Gebäudes und
dem subjektiven Nutzen für die
Bauherrschaft. Gar kein Schaden
entsteht dort, wo die Bauherrschaft

an den Aufträgen ohne Anpassung
festgehalten und die daraus entste-
henden Kosten freiwillig übernom-
men hätte, selbst wenn sie korrekt
informiert worden wäre. In dem Fall
entfällt eine Haftung des Architek-
ten. Beweispflichtig für den Um-
stand, dass sie bei korrekter Infor-
mation anders entschieden und
Auslagen eingespart hätte, ist die
Bauherrschaft. Allerdings reicht eine
auf Grund der konkreten Umstände

überwiegende Wahrscheinlichkeit,
dass sie gewisse Einsparungen vorge-
nommen hätte.

Kostenlimiten
Um das Risiko von Mehrkosten

(selbst innerhalb einer Toleranz-
grenze) zu umgehen, rät das Bundes-

gericht dem Bauherrn entweder zur
Vereinbarung einer Kostenlimite oder
einer Bausummengarantie. Die Kos-
tenlimite besteht in einer Weisung
der Bauherrschaft an den Architek-
ten, dass die Kosten einen bestimm-

ten Betrag nicht übersteigen dürfen.
Sofern der Architekt sie akzeptiert, ist
sie für ihn bindend. Stellt er fest, dass

sie nicht eingehalten werden kann,
muss er die Arbeiten unverzüglich
einstellen, die notwendigen Abklä-

rungen treffen und den Auftraggeber
darüber orientieren, mit welchen
Massnahmen die Kostenlimite einge-
halten werden kann. Tut er dies nicht
und entstehen deshalb Mehrkosten,
hat er dafür einzustehen.

Bei der Baumsummengarantie
verspricht der Architekt hingegen,
dass ein Bau nicht teurer wird als vor-
ausgesagt. Eine solche Garantie, bei
der der Architekt das Risiko der
Mehrkosten auf eigene Rechnung
übernimmt, ist aussergewöhnlich.
Sie bedarf deshalb gemäss Bundesge-
rieht einer ausdrücklichen und un-
missverständlichen Erklärung des

Architekten, wonach er bereit ist,
allfällig entstehende Mehrkosten
vollumfänglich zu übernehmen.
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